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Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Krankenhauswesen 

Am Freitag, 02. Dezember 2022, 09:00 Uhr findet in dem Sitzungssaal, Zimmer 400b, Kantstraße 8, 
89231 Neu-Ulm eine Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Krankenhauswesen statt. 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 

1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Krankenhauswe-
sen vom 07.10.2022

2. Sachstandsbericht des Stiftungsdirektors

3. Fragen an den Beirat

4. Bericht zur hausärztlichen Versorgungssituation im Landkreis Neu-Ulm

5. Vorstellung des medizinischen Konzeptes – Bericht Herr Dr. Schmidbaur, Chefarzt innere Medizin II –
Gastroenterologische Funktion (Sono und Endoskopie)

6. Jahresabschluss 2019 der Kreisspitalstiftung Weißenhorn

7. Vorläufiger Wirtschaftsplan 2023

8. Erweiterung und Strukturverbesserung der Kreisspitalstiftung Weißenhorn am Standort Stiftungsklinik
Weißenhorn; Zustimmung zur Entwurfsplanung, Kostenberechnung inkl. Budgetfreigabe und Abgabe des
Förderantrags (BAP – LPH3); Abruf der weiteren Planungsleistungen Leistungsphase 5 - 7 (HOAI);
Strukturoptimierung in der OP-Abteilung durch Errichtung neuer Umkleiden.

9. Informationen und Anfragen

Im Anschluss daran findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 

Az. 0143.11 LABl NU S. 117/2022 
_______________________________________________________________________________________ 

Sitzung des Jugendhilfeausschusses 

Am Donnerstag, 08. Dezember 2022, 14:00 Uhr findet in dem Sitzungssaal, Zimmer 400b, Kantstraße 8, 
89231 Neu-Ulm eine Sitzung des Werkausschusses statt. 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 

1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Werkausschusses vom 20.10.2022

2. Bericht zur Lage beim Abfallwirtschaftsbetrieb

3. Ende des Optionszeitraums bei der Umstellung auf das neue Umsatzsteuergesetz –
§ 2b Juristische Personen im öffentlichen Recht

4. 6. Änderungssatzung der Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung im Landkreis Neu-Ulm
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5. Kommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Illertissen – Zweckvereinbarung über die Abfallentsorgung im
ausmärkischen Gebiet “Auwald“ des Landkreises Neu-Ulm

6. Informationen und Anfragen

Im Anschluss daran findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 

Az. 0143.16                                                                                               LABl NU S. 117/2022  
_______________________________________________________________________________________ 

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Neu-Ulm zur Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in ei-

nem festgelegten Gebiet zu präventiven Zwecken nach der Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen 

(„Tiergesundheitsrecht“) i.V.m. der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-

Verordnung) dem Tiergesundheitsgesetz und dem Gesetz über das Landesstrafrecht und das Verord-

nungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsge-

setz) im Landkreis Neu-Ulm 

Die o.g. Allgemeinverfügung liegt diesem Amtsblatt als Anlage 1 bei. 

Az. 23-5651.1 - 279/22 LABl NU S. 118/2022 
______________________________________________________________________________________ 

Amtliche Bekanntmachung des Landratsamtes Neu-Ulm - untere Bauaufsichtsbehörde - 

gemäß Art. 66 Abs. 2 der Bayer. Bauordnung 

Das Landratsamt Neu-Ulm - untere Bauaufsichtsbehörde - hat mit dem, diesem Amtsblatt als Anlage 2 beige-
fügten Bescheid vom 14.11.2022, Az. 31-6024.2-20220759, die Baugenehmigung zur Errichtung eines Kaltwin-
tergartens an das bestehende Wohnhaus auf dem Grundstück Fl. Nr. 396/29 der Gemarkung Ay a.d. Iller er-
teilt. 

Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können beim Landratsamt Neu-Ulm, Kantstr. 8, 89231 Neu-Ulm, 
Zimmer 236, bei Frau Dankert, während der Dienststunden eingesehen werden. Mit dem Tag der Bekanntma-
chung gilt die Zustellung der Baugenehmigung als bewirkt. 

Az. 31-6024.2-20220759 LABl NU S. 118/2022 

Anlage 1 

Anlage 2 
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Stellenausschreibung 

Der Landkreis Neu-Ulm sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Sachbearbeiter (m/w/d) im Gewerbe- und Gesundheistrecht 

für den Fachbereich 23 – Gewerbe-, Gesundheits- und Veterinärrecht.  

Die o.g. Stellenausschreibung liegt diesem Amtsblatt als Anlage 3 bei. 

Az. 12 LABl NU S. 119/2022 

Stellenausschreibung 

Der Landkreis Neu-Ulm sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Sachbearbeiter (m/w/d) für die Neuantragsbearbeitung 

im Jobcenter Neu-Ulm. 

Die o.g. Stellenausschreibung liegt diesem Amtsblatt als Anlage 4 bei. 

Az. 12 LABl NU S. 119/2022 

gez. Thorsten Freudenberger, Landrat 
___________________________________________________________________________________ 

Anlage 3 

Anlage 4 



Öffnungszeiten: Mo - Mi und Fr 7.30 - 12.30 Uhr 

und Do 7.30 - 17.30 Uhr und nach Vereinbarung 

Internet: www.landkreis-nu.de 

Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen 

IBAN: DE73 7305 0000 0430 0125 18 

SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL 

Az.: 23-5651.1 - 279/22 

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Neu-Ulm zur Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen 

in einem festgelegten Gebiet zu präventiven Zwecken nach der Verordnung (EU) 2016/429 zu 

Tierseuchen („Tiergesundheitsrecht“) i.V.m. der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügel-

pest (Geflügelpest-Verordnung) dem Tiergesundheitsgesetz und dem Gesetz über das Landes-

strafrecht und das Verordnungs-recht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

(Landesstraf- und Verordnungsgesetz) im Landkreis Neu-Ulm  

Aufgrund des Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 

i.V.m. § 6 Abs. 2 der Geflügelpest-Verordnung, § 4 der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) i.V.m. § 7

Abs. 6 der Geflügelpest-Verordnung sowie Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Landesstraf- und Verord-

nungsgesetzes (LStVG) und § 14a der Geflügelpest-Verordnung sowie Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 

des Gesetzes über den gesundheitlichen Verbraucherschutz und das Veterinärwesen (GVVG) ergeht 

für den Landkreis Neu-Ulm folgende: 

Allgemeinverfügung: 

Für alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, 

Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse (Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne 

des Artikel 4 Nr. 9 oder Nr. 10 VO (EU) 2016/429) im Gebiet des Landkreises Neu-Ulm halten, werden 

folgende Punkte angeordnet:  

1. Halter von Geflügel und/oder in Gefangenschaft gehaltener Vögel im Landkreis  Neu-Ulm haben

sicherzustellen, dass

a. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte der Tiere gegen unbefugten

Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, die Ställe oder die sonstigen Standorte der Tie-

re von betriebsfremden Personen nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutz-

kleidung betreten werden und dass diese Personen die Schutz- oder Einwegschutzkleidung

nach Verlassen des Stalles oder sonstigen Standorts der Tiere unverzüglich ablegen

b. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und Einwegschutzklei-

dung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird,
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c. nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltener Vögel

die dazu eingesetzten Gerätschaften und der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und

dass nach jeder Ausstallung die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Ein-

richtungen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert werden,

d. betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Vieh-

VerkV unmittelbar nach Abschluss eines Transports der Tiere auf einem befestigten Platz ge-

reinigt und desinfiziert werden,

e. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Haltung von Geflügel oder in Ge-

fangenschaft gehaltener Vögel eingesetzt und

aa) in mehreren Ställen oder 

bb) von mehreren Betrieben gemeinsam 

benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall oder, in den Fällen des Buch-

staben bb), im abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden, 

f. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber Aufzeichnungen

gemacht werden,

g. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeter Tiere

nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert wird oder

werden,

h. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung zum Wech-

seln und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird.

2. Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel im

Sinne des Artikel 4 Nr. 9 VO (EU) 2016/429 und/oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne

des Artikel 4 Nr. 10 VO (EU) 2016/429, ausgenommen Tauben, verkauft, gehandelt oder zur

Schau gestellt werden, sind im Landkreis Neu-Ulm verboten.

3. Für Wildvögel im Sinne des Art. 4 Nr. 8 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 7 Geflügelpest-

Verordnung (hierunter fallen: Hühnervögel, Gänsevögel, Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferartige,

Lappentaucherartige oder Schreitvögel) gilt ein allgemeines Fütterungsverbot im gesamten Land-

kreis Neu-Ulm.
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4. Die sofortige Vollziehung der in Nummer 1 bis 3 des Tenors getroffenen Regelungen wird gemäß

§ 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.

5. Kosten werden nicht erhoben.

6. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben.

Wichtiger Hinweis: 

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich 

bekannt zu machen. Die Begründung dieser Allgemeinverfügung kann im Landratsamt Neu-Ulm des 

Fachbereiches 23 – Gewerbe-, Gesundheits- und Veterinärrecht-, Kantstr. 8, 89231 Neu-Ulm eingese-

hen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 

werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

 Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

 Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektro-
nisch einreichen.

 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig.
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Hinweise: 

1. Auf die Vorgaben gem. Art. 10 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 3 Geflügelpest-

Verordnung und Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) i.V.m. Abs. 5 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr.

1 der hinsichtlich der allgemein geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur

Früherkennung bei gehäuften Verlusten wird hingewiesen.

2. Nach Art. 84 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 26 Abs. 1 der ViehVerkV sind Halter von Hühner,

Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln

verpflichtet, dies der zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines Na-

mens, seiner Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltene

Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes bezogen auf die jeweilige Tierart mitzuteilen.

3. Ordnungswidrig i.S.d. des § 64 der Geflügelpest-Verordnung, § 46 ViehVerkV und

§ 32 Abs. 2 Nr. 4 des TierGesG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfü-

gung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro ge-

ahndet werden. 

4. Es können von der zuständigen Behörde nach Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i .V.m.

Art. 55 Abs. 1 Buchst. d) Halbsatz 1 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 13 Abs. 3 Geflügelpest-

Verordnung Ausnahmen von der in dieser Verfügung angeordneten Aufstallungspflicht ge-

nehmigt werden, soweit

a. eine Aufstallung

a. wegen der bestehenden Haltungsverhältnisse nicht möglich ist, oder

b. eine artgerechte Haltung erheblich beeinträchtigt,

b. sichergestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln auf andere Weise wirksam unterbunden

wird, und

c. sonstige Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht entgegenstehen.

5. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früherkennung im Sinne des Art. 10

Abs. 1 Buchst. a) i.V.m. Abs. 5 VO (EU) 2016/429 i.V.m § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-

Verordnung an den Landesuntersuchungseinrichtungen sind kostenfrei.

6. Kraft Gesetzes hat derjenige, der das Geflügel abgibt, die Bescheinigung über das Ergebnis der

Labor- bzw. klinischen Untersuchung mitzuführen. Die Bescheinigung ist der zuständigen Behörde
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auf Verlangen vorzulegen. Die Bescheinigung ist mindestens ein Jahr aufzubewahren. Die Frist 

beginnt mit dem Ablauf des letzten Tages des Kalendermonats, an dem die Bescheinigung ausge-

stellt worden ist (§ 14a Abs. 1 S. 3-6 Geflügelpest-Verordnung). 

Neu-Ulm, den 25.11.2022 

gez. 

Langer 
Oberregierungsrätin 



Ausfertigung 

Landratsamt Neu-Ulm • Kantstraße 8 89231 Neu-Ulm 

Postzustellungsurkunde 
Herrn 
Robert Schäfer 
Kanalstraße 3 
89250 Senden 

RJU Landratsamt Neu-Ulm 

Rechtliche Bauordnung 

Bearbeiter/in: Frau Dankert 

Zimmer: 236 

Telefon: 0731/7040-31104 

Telefax: 0731/7040-31999 

E-Mail tina.dankert@Ira.neu-ulm.de 

Unser Zeichen: 31-6024.2 -20220759 

Datum 14.11.2022 

Bauvorhaben: Errichtung eines Kaltwintergartens an das bestehende Wohnhaus 
Bauort: Grundstück FI.Nr. 396/29 der Gemarkung Ay a.d. Iller 

Zum Antrag vom 14.07.2022, eingegangen beim Landratsamt Neu-Ulm am 17.10.2022. 

Das Landratsamt Neu-Ulm erlässt folgenden 

Bescheid: 

1. Das Bauvorhaben wird unter den nachstehenden Auflagen genehmigt: 

(...) 

2. Hinweise 

(... ) 

Gründe 

Rechtsbehelfsbelehrunq

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 
werden bei dem 

Öffnungszeiten: Mo - Mi und Fr 7.30 - 12.30 Uhr 
und 007.30- 17.30 Uhr und nach Vereinbarung 
Internet: www.landkreis-nu.de 

Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen 
IBAN: DE73 7305 0000 0430 0125 18 
SWIFT-BIC: BYLADEM1 NUL 

Anlage 2  zum Kreisamtsblatt Nr. 41 vom 25.11.2022
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Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrunq, 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig. 



Der Landkreis Neu-Ulm ist ein attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum mit hohem Freizeitwert. Als digitale  
Bildungsregion bietet er die besten Zukunftsperspektiven. Das Landratsamt Neu-Ulm versteht sich als bürgernahe, 
moderne und kundenorientierte Behörde.

Der Landkreis Neu-Ulm sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit (50 %) einen

Sachbearbeiter (m/w/d) im 
Gewerbe- und Gesundheitsrecht

für den Fachbereich 23 – Gewerbe-, Gesundheits- und Veterinärrecht.

Das Aufgabengebiet umfasst u.a.
• Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung (u.a. § 34 c Immobilienmakler, § 34 d

Versicherungsvermittler, § 34 f Finanzanlagenvermittler, § 34 i Immobiliendarlehensvermittler,
§ 34 h Finanzanlagenvermittler)

• Makler- und Bauträgerverordnung
• Ordnungswidrigkeitenverfahren in diesen Bereichen
• Messen, Ausstellungen, Märkte (§§ 64 bis 68 Gewerbeordnung)
• Anzeigepflicht bei stehendem Gewerbe (§ 14 Gewerbeordnung)
• Kostenrechnungen für Gewerberecht
• Heilpraktiker Anträge
• Reisegewerbe

Anforderungen
• Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) oder eine vergleichbare Ausbildung bzw.

einen Beschäftigtenlehrgang I (Fachprüfung I)
• Kontaktfreudigkeit und Sicherheit im Umgang mit Bürgern
• Organisationsgeschick und sichere Anwendung von EDV-Programmen
• sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

Wir bieten
• eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabenstellung
• eine Entwicklungsmöglichkeit bis zur Entgeltgruppe 9a TVöD-V
• flexible Arbeitszeitregelungen durch Gleitzeit
• mobiles Arbeiten nach Absprache
• eine teilbare Stelle
• kostenfreie Parkplätze
• eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Aufstiegs- und Karrierechancen

Ihre Bewerbung können Sie bis spätestens 11.12.2022 über unser Online-Bewerberportal auf 
der Homepage des Landkreises Neu-Ulm oder in Papierform einreichen. Bewerbungen per E-Mail 
können nicht berücksichtigt werden.

Bei fachlichen Fragen können Sie sich gerne an Frau Herzog (Tel. 0731/7040-23100) wenden.  
Personalrechtliche Fragen beantwortet Ihnen Herr Bucher (Tel. 0731/7040-12100) vom Fachbereich 
Personal.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Weitere Informationen zum Landkreis Neu-Ulm finden Sie unter www.landkreis-nu.de

Anlage 3  zum Kreisamtsblatt Nr. 41 vom 25.11.2022



Der Landkreis Neu-Ulm ist ein attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum mit hohem Freizeitwert. Als digitale  
Bildungsregion bietet er die besten Zukunftsperspektiven. Das Landratsamt Neu-Ulm versteht sich als bürgernahe, 
moderne und serviceorientierte Behörde.

Der Landkreis Neu-Ulm sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Sachbearbeiter (m/w/d)
für die Neuantragsbearbeitung

im Jobcenter Neu-Ulm.

Das Aufgabenfeld umfasst u. a.
• Bearbeitung von Erstanträgen (einschl. Erfassung in den IT-Fachverfahren) nach dem SGB II,

Clearing und Beratung zu Leistungsansprüchen
• Prüfung vorrangiger Leistungsansprüche (z.B. Alg, Unterhaltsansprüche, Krankengeld etc.)
• Prüfung und Entscheidung über leistungsrechtliche Sanktionen (Leistungskürzungen) nach

SGB II
• Rückforderung von Leistungen nach dem SGB II, Prüfung des individuellen Sachverhalts
• Erstellung von Rückforderungs-, Aufhebungs- und Erstattungsbescheiden
• enge Zusammenarbeit mit der Rechtsbehelf- und Owi-Stelle sowie dem Kundenportal
• Erfassung der jeweiligen Vorgänge in den IT-Fachverfahren und Dokumentation in der eAkte

Anforderungen
• Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) oder den Beschäftigtenlehrgang I

(Fachprüfung I)
• sichere Anwendung von EDV-Programmen
• Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Belastbarkeit
• Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit, Zielorientierung

Wir bieten
• eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabenstellung
• eine Eingruppierung entsprechend der Stellenbewertung, derzeit Entgeltgruppe 9a TVöD-V
• flexible Arbeitszeitregelungen durch Gleitzeit
• eine teilbare Stelle
• kostenfreie Parkplätze
• eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Aufstiegs- und Karrierechancen

Ihre Bewerbung können Sie bis spätestens 11.12.2022 über unser Online-Bewerberportal auf der  
Homepage des Landkreises Neu-Ulm oder in Papierform einreichen. Bewerbungen per E-Mail  
können nicht berücksichtigt werden.

Bei fachlichen Fragen können Sie sich gerne an Frau Reize (Tel. 0731/1759-200) wenden.  
Personalrechtliche Fragen beantwortet Ihnen Herr Bucher (Tel. 0731/7040-12100) vom Fachbereich 
Personal.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Weitere Informationen zum Landkreis Neu-Ulm finden Sie unter www.landkreis-nu.de
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